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^nbern id) nod) alien meinen fôoltegeit int ©teinbigen Komitee für
it>re uncrmüblid)e unb mertbotte Mitarbeit pe^tid) bante, fcptieße icp

mit bem SSunfcpc, baß eS bem fd)mei3erifcpen SBalbe bcrgömtt fein möge,
and) bie fettigen fcpmercrt Qeiten opne jepäbticpe folgen p überminben.

fragen 6er ©rgcmifation 6cs l>ôïjercit gorftötcitftcs
öes Staates un& 6er (5emeiit6en.

Slon $orftmeifter 3' *'• üoii & r1 a ci), 53crn.

Stacpftepenöe StuSfüprungeu finb bie Siebergabe meines att bev ^apreS«
berfammtung beS Scptoehjerifdjen $orftüereinS in (Sitten gehaltenen DieferateS.
Sie SSeröffentticpung erfolgt auf Sunfd) bei: Sîcbattion. Sri) hatte eS für not«

toenbig, in Erinnerung 511 rufen, baß ber Vortrag geruiffermaßeu nur als
Einleitung unb als ©runbtage 511 einer mögtichft oietfeitig p bettußenbeu
SluSfpradje ju bienen Ijatte. SieS bebiitgte in Stnpaffung an bie furje, sur
Verfügung ftehenbe geil S3efcprciufung tjinfidjtlicl) Stoff uitb Sonn'- Sic
fd)riftlicpe Siebergabe eutfprid)t baf)er oietfact) nirf)t ben Slnforberungcn, bie

mau au einen Stuffaß p ftefteu pflegt.
Seitfäße unb Schlußfolgerungen finb bereits im Septemberßeft ber

„Scpmeiserifcpen 3^ttfdf)^"ift für $orftroefen" oeröffenttiri)t morbcit.
Sas Staubige Komitee beS Scptoeiserifcpen fÇorftbereinS hat fid) bie

Stufgabe geftettt, bie Drganifation beS gefantteit jdpeijerifcpen gorftbienfteS

p überprüfen unb nötigenfalls 3iuedentfpred)enbe SSorfcpläge p macpen. ®aS
©ebiet ift aber fo Oietfeitig, baß braud)bare Sxefuttate nur bann erhielt merben

tonnen, toenn ber gaitjc grageutomptej in Seitfragen gerlegt mirb. Eine
fotd)e ift bie $rage her jmedrnäßigen Drganifation beS höheren gorftbienftcS,
mit ber id) mid) f)ier befdpäftigen möcptc.

SBie auf attbern ©ebieten, laßt fiep auep bei ber gorftmirtfepaft eine

fortfepreitenbe ©ntmieflung unb SBanbtung feftftetten. Itujroeifelpaft
tenugeidpet fiep biefe at§ Itebergang Pott einer mepr cjtenfiben 31t einer

inteitfiben SBirtfdpaft. ©S fei bicS burd) einen turnen gefcpicptlicpen 9lüd«

blid auf bie ©ntmidtung ber gorftmirtfepaft im Stanton Sern nadpge-
mieten.

®ic erften Slnfäuge 311 einer Siegelung be§ ^orftmefenS laffen fid)

p S3eginn beS 14. Qaprpunbertê feftftelten. SDic SBatbungen unterftan=
ben bamatS ber -Dbput ber attgemeinen S>ermaltimgsbepörbe; befoitberc

^adpmänner 31t iprer S3eforgung feptten; bie SSerfügungen unb ©rtaffe
ber S3epörbe befepränften fiep, oerantaßt burd) bie $urcpt bor §013-

mangel, pauptfäepliep auf bie ©rpattung be§ SBatbeS unb auf bie 3îcge=

lung ber Slußungett. 3" biefem 3mede mürben fepon früpgeitig 23ann*

marte als §>utperfonat angeftettt. Meprere ^o^^ttberte lang blieb bie

©orge für bie ©rpattung einer nad)paltigcn üfhtßung ber einige Stntrieb

für forfttiepe Maßnapmen ber S3epörbcn. ©tet§ tag ipr nur ber © cp u ß
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Indem ich noch allen meinen Kollegen im Ständigen Komitee für
ihre unermüdliche und wertvolle Mitarbeit herzlich danke, schließe ich

mit dem Wunsche, daß es dem schweizerischen Walde vergönnt sein möge,
auch die jetzigen schweren Zeiten ohne schädliche Folgen zu überwinden.

zragen der Organisation des höheren zorstdienstes
des Staates und der Gemeinden.

Bon Forstmeister Fr. von Erlach, Bern.

Nachstehende Ausführungen sind die Wiedergabe meines an der Jahres-
Versammlung des Schweizerischen Forstvereins in Sitten gehaltenen Referates.
Die Veröffentlichung erfolgt auf Wunsch der Redaltion. Ich halte es für not-
wendig, in Erinnerung zu rufen, daß der Vortrag gewissermaßen nur als
Einleitung und als Grundlage zu einer möglichst vielseitig zu benutzenden

Aussprache zu dienen hatte. Dies bedingte in Anpassung an die kurze, zur
Verfügung stehende Zeit Beschränkung hinsichtlich Stoff und Form. Die
schriftliche Wiedergabe entspricht daher vielfach nicht den Anforderungen, die

man an einen Aufsatz zu stellen Pflegt.
Leitsätze und Schlußfolgerungen sind bereits im Septemberheft der

„Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen" veröffentlicht worden.
Das Ständige Komitee des Schweizerischen Forstvereius hat sich die

Aufgabe gestellt, die Organisation des gesamten schweizerischen Forstdienstes

zu überprüfen und nötigenfalls zweckentsprechende Vorschläge zu machen. Das
Gebiet ist aber so vielseitig, daß brauchbare Resultate nur dann erzielt werden

können, wenn der ganze Fragenkomplex in Teilfragen zerlegt wird. Eine
solche ist die Frage der zweckmäßigen Organisation des höheren Forstdienstes,
mit der ich mich hier beschäftigen möchte.

Wie auf andern Gebieten, läßt sich auch bei der Forstwirtschaft eine

fortschreitende Entwicklung und Wandlung feststellen. Unzweifelhaft
kennzeichnet sich diese als Uebergang von einer mehr extensiven zu einer

intensiven Wirtschaft. Es sei dies durch einen kurzen geschichtlichen Rück-

blick auf die Entwicklung der Forstwirtschaft im Kanton Bern nachge-
wiestm.

Die ersten Anfänge zu einer Regelung des Forstwesens lassen sich

zu Beginn des 14. Jahrhunderts feststellen. Die Waldungen unterstan-
den damals der Obhut der allgemeinen Verwaltungsbehörde; besondere

Fachmänner zu ihrer Besorgung fehlten; die Verfügungen und Erlasse

der Behörde beschränkten sich, veranlaßt durch die Furcht vor Holz-
mangel, hauptsächlich auf die Erhaltung des Waldes und auf die Rege-

lung der Nutzungen. Zu diesem Zwecke wurden schon frühzeitig Bann-
warte als Hutpersonal angestellt. Mehrere Jahrhunderte lang blieb die

Sorge für die Erhaltung einer nachhaltigen Nutzung der einzige Antrieb

für forstliche Maßnahmen der Behörden. Stets lag ihr nur der Schutz
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ber SBalbungen am ©erjen, bie S3 e m i r t f cf) a f t u n g fpieltc itocfj
fcinc Sîollc. Dad l^ahr 1713 braute enblicf) bie ©tnfc^urtg einer eigent®
lichen forftticfjcn SScrmaltungdbehörbe, ber fog. §ol3fammcr, einer aller®

biitgd immer nod) ganj aud Saien bcftclfcnbcn Drgauifation. Sine
$rud)t iljrcr Sätigfeit ift ber ©rlaft ber „ 9Ï e u e n $ o t ft orbn u u g

mcld)c 33eftititmungen enthielt über „bad ^flaa^en bed .vml#d" uttb
„ben §oI^au itnb ©cbraud) bed ^ol^es". Santit mar ber erfte ©djritt
3ur ©cltenbmadjung bed ©influffed ber 33ehörbc auf bie S3emirtfd)af®

tung bed SBalbcd getan. Siefer 30g folgerichtig balb roeitere nad) fid),
^n fteigcnbem SJtaffe ntadjtc fid) bei ber §oI^lammer bad Slebiirfuië
nad) einem fad)® itnb fad)!unbigen S3eratcr gcltenb; fo rourbc bénit mit
Sefrct bom 5. ^iitli 1775 bie erfte DberfôrfterfteÏÏe bed Cantons ge®

fd)affcn. (Simnol unter facf)mcinnifd)cm (Sinflufj, ging bie (Sntmidlung
ber ^orftmirtfdfaft in bebeutcnb rafdjerem Sem:po üormärtd. S3on ben

erftcn gefe^gcbcrifdjen SlîafenaÇmcn, bie einzig ber (Erhaltung bed SBal®

bed bienten, führte bie ©ntmidlung inciter gur Siegelung ber gefamtcn
S3emirtfcf)aftung, unb ba bie 311 errcidjcnben 3icle immer fjöfjcr geftedt

nutrbett, mufete bie galjl öcr 2Birtfd)aftcr, trotj (Steigerung ber Sin®

fpritdje an bie gciftige utib förderliche Slrbeitêïraft bed einzelnen ^orft®
beamten, at(ntäl)lid) bermebrt merbett : 1875 c i it Dberförfter für bad

ganje Slantondgebiet; 1806 3 loci ^orftöcamte; 1814 eine S3erbopf>e®

lung auf nier; 1832 f e cf) d bon je einem Dberförfter bermaltcte

^orftfreife unter einem ®antondforftmeifter; 1875 elf gorftfreifc; 18S2

a d) 13 c h n $orftfreife unb an ©telle bed tantondforftmeifterd bad

Dreicrfollegium ber 2anbedteil®$orftmeifter. Surd) S3ilbung bon fclb®

ftänbigcn ©emcinbeforftbcrmaltungcn unb burdf) Ernennung bon Slb®

fünften im Staatdbienft ift ber S3eftattb bed oberen ^orftpcrfonald ^eutc

auf 41 9Ütanu angemad)fen.

golgenbe fur3e, ftidjmortartigc ©egeniiberftcHung bon geftern unb

heute möge bad ©efagte illuftricren.
^nt SB a I b b a u : früher ®ahlfdjlag, SOcaffenbetrieb — fjeute

$cntclfd)lag® unb ißlentermirtfcf)aft mit inöibiöucllcr Sluslefe; früher
S?icbcrburd)forftung — Ifeutc £)ocf)® unb ^lenterburdjforftung; früher
gleichmäßige Slufforftung großer ©d)tagflad)cn — Ijcutc lluterbflan3itn®
gen, Sludbeffcrung natürlicher SSerfüngungcn, S3egritnbung getuifdftcr
unb ungleichartiger S3eftanbe, forgfciltige (Srsiehitng unb Pflege ber

Sungmüdjfe.
3n ber ^ o r ft b e n u h u n g : Sie Slnff)rüd)c an bie ber (Sr®

fdhticßung ber SBalbungen bienenben Slöfuhrmegc finb heute im $eit®
alter bed SJtotord anbere aid sur 3eit bed reinen ^ferbesuged; itt ber
Jool3bcrmertuttg mürbe eine feinere Sortierung nod) $ornt unb Qua®
tität notmenbig.

3n ber $orfteinritf)tung: früher 33orratdbeftimmung in
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der Waldungen am Herzen, die Bewirtschaftung spielte noch
keine Rolle. Das Jahr 1713 brachte endlich die Einsetzung einer eigent-
lichen forstlichen Verwaltungsbehörde, der sog. Holzkauuner, einer aller-
dings immer noch ganz aus Laien bestehenden Organisation. Eine
Frucht ihrer Tätigkeit ist der Erlaß der „Neuen F o r st ordn u n g ",
welche Bestimmungen enthielt über „das Pflanzen des Holzes" und
„den Holzhau und Gebrauch des Holzes". Damit war der erste Schritt
zur Geltendmachung des Einflusses der Behörde auf die Bcwirtschaf-
tung des Waldes getan. Dieser zog folgerichtig bald weitere nach sich.

In steigendem Maße machte sich bei der Holzlammer das Bedürfnis
nach einem sach- und sachkundigen Berater geltend; so wurde denu mit
Dekret vom 5. Juli 1775 die erste Obersörsterstelle des Kantons ge-
schassen. Einmal unter fachmännischem Einfluß, ging die Entwicklung
der Forstwirtschaft in bedeutend rascherem Tempo vorwärts. Von den

ersten gesetzgeberischen Maßnahmen, die einzig der Erhaltung des Wal-
des dienten, führte die Entwicklung weiter zur Regelung der gesamten

Bewirtschaftung, und da die zn erreichenden Ziele immer höher gesteckt

wurden, mußte die Zahl der Wirtschafter, trotz Steigerung der An-
sprüche an die geistige und körperliche Arbeitskraft des einzelnen Forst-
beamten, allmählich vermehrt werden : 1875 e i n Oberförster für das

ganze Kantonsgebiet; 1806 zwei Forstbeamte; 1814 eine Verdoppe-

lung auf vier; 1832 sechs von je einem Oberförster verwaltete
Forstkreise unter einem Kantonsforstmeister; 1875 elf Forstkreise; 1882

achtzehn Forstkreise und an Stelle des Kantonsforstmeisters das

Dreierkollegium der Landesteil-Forstmeister. Durch Bildung von selb-

ständigen Gemeindeforstverwaltungen und durch Ernennimg von Ad-
junkten im Staatsdienst ist der Bestand des oberen Forstpersonals heute

auf 41 Manu augewachsen.

Folgende kurze, stichwortartigc Gegenüberstellung von gestern und

heute möge das Gesagte illustrieren.
Im Waldbau: Früher Kahlschlag, Massenbetrieb — heute

Femelschlag- und Plenterwirtschaft mit individueller Auslese; früher
Niederdurchforstung — heute Hoch- und Plenterdurchforstung; früher
gleichmäßige Aufforstung großer Schlagflächen — heute Nnterpflanzun-
gen, Ausbesserung natürlicher Verjüngungen, Begründung gemischter
und ungleichaltriger Bestände, sorgfältige Erziehung und Pflege der

Jungwüchse.

In der F o r st b e n u tz u n g: Die Ansprüche an die der Er-
schließung der Waldungen dienenden Abfuhrwege sind heute im Zeit-
alter des Motors andere als zur Zeit des reinen Pferdezuges; in der
Holzverwertung wurde eine feinere Sortierung noch Form und Qua-
lität notwendig.

In der F o r st e i n r i ch t u n g: Früher Vorratsbestimmung in
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ben paubaren îtitb angepenb paubaren 93eftänben — pcute ÜUteffung bed

gefamten 23orrated bid auf cine tief angefepte untere ©rcn^c.
Die 23cifpiclc lichen fiep beliebig bermepren; nid;t bergeffen molten

mir bic bermeprte 23urcauarbeit, berurfadjt burdj bie Steigerung ber

SInfprücpe, befonberd auf bem ©ebiet ber $orftbenupung unb fÇorft-
einrieptung.

3n allen foeben ermähnten 3>ueigen liegt bie Hauptarbeit auf beit

Scpultern bed Dberförftere. 2öopI foil er über ein gaplenntäjsig genü=

genbed, moplgcfcpulted metered ^erfonal berfugen tonnen; ber obere

Sforftbeamtc raufe aber ftetd ber geiftige Urheber unb ber Seiter fämt-
licfjer Arbeiten bleiben; bem Unterförfter, feinem berftänbnidbolten ©c*

pilfen, bürfen iticpt Arbeiten übertragen merbett, meld)c 511 ben bor-
nepmften ißfliepten bee Dbcrförfterd gepörcit.

Die ©ntmidlung in ber $orftmirtfcpaft läfet fiep in bepg auf bic

2>crmenbung bed pöperen gorftperfonald baburcp tenn^eidpuen, baß ber

^nfpettor jitm 2Birtfcpafter gemorben ift.
2Ingeficptd bed in ber Scpmeijj peute noep perrfdpenben 2Birrmarrd

in ber SSegeicpnung ber gorftbeamten mufe icp boraudfdjiaen, baft im

nadpfolgenben bic $npaber eined ftaattiepen ^orfttreifed atd ®reidober«

förftcr ober auep einfad) aid Dberförftcr, bic Vermalter eined ©emeinbc*

malbcd aid ©emeinbeoberförfter be^cidjuet finb.
3ftr ^Sflidptentreid ift ein berfepiebener.

Der Jtreidoberförftcr ift ;

1. Vermalter bed Staate m albe d. 511 e foldjer pat er
fid) mit fämtlidpen 2*ermaltungd§meigen eiitgepenb ju befaffen; 2Balb-
bau, gorftbenuftung utib gorfteinrieptung, fomie bie 5Iudfüprung bort
2*erbauungdprojettcn finb bic mieptigften ipm gufaltenbcn ^ßftiepten.

2. 55 e r m a 11 e r ber übrigen öffentli d; e n 29 a I b u it -

g e n in glcid)cm Sinne mie im Staatdmalb, fofern bie Sludbepnung
feinee $orfttreifcd bied geftattet unb bie gcfeftlicpen Seftimmungen bied

iïberpaupt borfepen. ©d ift bied aber cine $orberung, bic ^urgeit uoep

an ben menigften Orten erfüllt ift; meitaud tu ben meifteu fällen
bcfd)ränft fiep bie Dötigtcit bed ^reidoberförfterd in ben ©emeinbemal*
bungen auf bie Sorge um bic Herbeifüprung ber gemünfcpteit malb«

bauliepen 3uftänbc, auf bie Itebermacpung ber ^vorfteinrieptung unb bie

Sieperung ber fftacppaltigfeit.
3. 21 u f f i ep t d o r g a n über bic r i b a t m a I b u n g c n.

Seine Dätigfeit befdpränft fiep auf bie Durd)füprung ber ©cfcftedbeftiim

mungen forftpoligeiliepen ©paratterd.
4. ©in meitered 2Irbeitdgebiet bed Sreidoberförfterd ift bic a 11 g c

meine ^örberung ber $ o r ft m i r t f d) a f t. Die boltdmirt-
fdjaftlicpc 23ebeutung bed 2BaIbcd berlangt eine intenfibe 2Iuf!Iarutigd=
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den haubaren und angehend haubaren Beständen — heute Messung des

gesamten Vorrates bis auf eine tief angesetzte untere Grenze.
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren; nicht vergessen wollen

nur die vermehrte Bureauarbeit, verursacht durch die Steigerung der

Ansprüche, besonders auf dem Gebiet der Forstbenutzung und Forst-
einrichtung.

In allen soeben erwähnten Zweigen liegt die Hauptarbeit auf den

Schultern des Oberförsters. Wohl soll er über ein zahlenmäßig genü-
gendes, wohlgeschultes unteres Personal verfügen können; der obere

Forstbeamte muß aber stets der geistige Urheber und der Leiter sämt-

licher Arbeiten bleiben; dem Unterförster, seinem verständnisvollen Ge-

Hilfen, dürfen nicht Arbeiten übertragen werden, welche zu den vor-
nehmsten Pflichten des Oberförsters gehören.

Die Entwicklung in der Forstwirtschaft läßt sich in bezug auf die

Verwendung des höheren Forstpersonals dadurch kennzeichnen, daß der

Inspektor zum Wirtschafter geworden ist.

Angesichts des in der Schweiz heute noch herrschenden Wirrwarrs
in der Bezeichnung der Forstbeamten muß ich vorausschicken, daß im

nachfolgenden die Inhaber eines staatlichen Forstkreises als Kreisober-

förster oder auch einfach als Oberförster, die Verwalter eines Gemeinde-

waldes als Gemeindeoberförster bezeichnet sind.

Ihr Pflichtenkreis ist ein verschiedener.

Der Kreisoberförster ist:
1. Verwalter des Staatswaldes. Als solcher hat er

sich mit sämtlichen Verwaltungszweigen eingehend zu befassen; Wald-
bau, Forstbenutzung und Forsteinrichtnng, sowie die Ausführung von
Verbaunngsprojekten sind die wichtigsten ihm zufallenden Pflichten.

2. Verwalter der übrigen öffentlichen Waldun-
gen in gleichein Sinne wie im Staatswald, sofern die Ausdehnung
seines Forstkreises dies gestattet und die gesetzlichen Bestimmungen dies

überhaupt vorsehen. Es ist dies aber eine Forderung, die zurzeit noch

an den wenigsten Orten erfüllt ist; weitaus in den meisten Fällen
beschränkt sich die Tätigkeit des Kreisoberförsters in den Gemeindewal-
düngen auf die Sorge um die Herbeiführung der gewünschten Wald-
baulichen Zustände, auf die Ueberwachung der Forsteinrichtung und die

Sicherung der Nachhaltigkeit.
3. A u f s i ch t s o r g a n über die P r i v a t w a l d u n g e n.

Seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Durchführung der Gcsetzesbestim-

niungen forstpolizeilichen Charakters.
4. Ein weiteres Arbeitsgebiet des Kreisoberförsters ist die allge -

meine Förderung der Forstwirtschaft. Die Volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Waldes verlangt eine intensive Aufklärungs-
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arbeit. £>ier fte£)t beut Oberförfter ein incites ©cbiet für eine fruchtbare
Dätigfeit offen, unb gmar aB Berater bcr (Eigentümer fomohl beS

öffentlichen aB gan^ befonberS aud) bes ^ribatmalbeê, fobann aB
Scorer in ben berfcfyiebenften, betn ^ntereffc be§ ASalbeS unb ber ©e*

minnung unb Vermertung feiner ^3robufte bienenben Surfen unb enb*

lid; aB initiant unb görberer bon Organifationen, meld;e

fid) ilfrerfeiB in ben Dienft be§ V3albe§ fteïïen, mie 2£aIbmirtfd)afBöcr*
bänbe, öolsbrobugentengenoffenfc^nften ufm.

Der ©emeinbeoberförfter.

©ein Arbeitsgebiet ift im allgemeinen enger umriffen aB baSfeuige
beS SreBobcrförfters. (Er ift Vermalter ber ^Salbungen feiner ©emeinbc.

Die Dätigfcit im ^ribatmalb fällt für itjn bahin; in Betracht !ommt
f)öd)ften§ nod; bie Betätigung int Dienfte ber allgemeinen görberung
ber gorftmirtfdjaft in ähnlicher 2öeifc, mie fie foebcn für ben SreiS*

oberförfter gezeichnet mürbe.

Der Ausbau ber Bemirtfdjaftung unb bie Verfeinerung be§ Be-
triebeS bringt zmangSläufig eine fteB gune^mcnbe ArbeiBbelaftung für
ben Oberförfter. Da aber naturgemäß bei madjfenber ArbeiB I a ft
einmal bie obere ©rcn^e ber ArbeiB I e t ft u n g erreidft merben muß,
fo muß bie Arbeitsbermeßrung burd) eine Vermehrung be§ obern $orft*
perfonaB tomßenfiert merben.

©ine foldfe Vermehrung fann nach berfd;iebenett Aid;tungen h
erfolgen; fie ift möglich

1. burd) eine birefte Verfeinerung beS Arbeitsgebietes, b. h- tt
anberert Aborten burd; eine Vermehrung ber gorftlreife;

2. burch Zuteilung eines ©ehiifen (Abfunïten);
3. burd) Bilbung bon eigenen, felbftänbigeu ©emeinbeforftbermat-

tungen.
^ebc biefer 9Aögltd)Ieiten hat ihre Vor* unb Aachteile.

Vermehrung ber gorftfreife.

Vorteile:
1. ©ine intenfiberc Bemirtfdjaftung be§ ©emeinbemalbeS mirb un*

bebingt gemährleiftet;
2. ebenfo eine einheitlich gleichmäßige SBirtfdjafBfiihrung innerhalb

ein unb beêfelben gorftf reifeS;
3. ber Sontaft zmifdfett Oberförfter unb ©emeinbebehörben mirb

ein engerer.
A a d) t e i l e :

1. Die ©taatslaffe mirb burch bermehrtc Befolbungen ftärfcr
belaftet;
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arbeit. Hier steht dem Oberförster ein weites Gebiet für eine fruchtbare
Tätigkeit offen, und zwar als Berater der Eigentümer sowohl des

öffentlichen als ganz besonders auch des Privatwaldes, sodann als

Lehrer in den verschiedensten, dem Interesse des Waldes und der Ge-

winnung und Verwertung seiner Produkte dienenden Kursen und end-

lich als Initiant und Förderer von Organisationen, welche

sich ihrerseits in den Dienst des Waldes stellen, wie Waldwirtschaftsver-
bände, Holzprodnzentengenossenschaften usw.

Der Gemeindeobersörster.

Sein Arbeitsgebiet ist im allgemeinen enger umrissen als dasjenige
des Kreisoberförsters. Er ist Verwalter der Waldungen seiner Gemeinde.

Die Tätigkeit im Privatwald fällt für ihn dahin; in Betracht kommt

höchstens noch die Betätigung im Dienste der allgemeinen Förderung
der Forstwirtschaft in ähnlicher Weise, wie sie soeben für den Kreis-
oberförster gezeichnet wurde.

Der Ausbau der Bewirtschaftung und die Verfeinerung des Be-
triebes bringt zwangsläufig eine stets zunehmende Arbeitsbelastung für
den Oberförster. Da aber naturgemäß bei wachsender Arbeitslast
einmal die obere Grenze der Arbeitsleistung erreicht werden muß,
so muß die Arbeitsvermehrung durch eine Vermehrung des obern Forst-
Personals kompensiert werden.

Eine solche Vermehrung kann nach verschiedenen Richtungen hin
erfolgen; sie ist möglich

1. durch eine direkte Verkleinerung des Arbeitsgebietes, d. h. mit
anderen Worten durch eine Vermehrung der Forstkreise;

3. durch Zuteilung eines Gehilfen (Adjunkten);
3. durch Bildung von eigenen, selbständigen Gemeindeforstverwal-

tungen.
Jede dieser Möglichkeiten hat ihre Vor- und Nachteile.

Vermehrung der Forstkreise.

Vorteile:
1. Eine intensivere Bewirtschaftung des Gemeindewaldes wird un-

bedingt gewährleistet;
2. ebenso eine einheitlich gleichmäßige Wirtschaftsführung innerhalb

ein und desselben Forstkreises;
3. der Kontakt zwischen Oberförster und Gemeindebehörden wird

ein engerer.
Nachteile:

1. Die Staatskasse wird durch vermehrte Besoldungen stärker

belastet;
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2. bie Autonomie ber ©emeinben erfährt cine gemiffe !öefchräitfung;
3. bie praftifdje AuSbifbung unb bie Skrmenbung beS forftlidjen

AathtouchfeS ift faunt möglich, jebenfattS aber bebeutenb fdj'mieriger afS
bet bem ©pftem ber Zuteilung boit gorftabjunften.

Sent erfterïpcifjnteit Aarfjteil, ber 23elaftung ber ©taatsfaffe, ïantt
afferbingS babttrcf) begegnet merben, bafj bie ©emeinben, beren 2BaI=

bungen nunmehr gang burd) ben Dberförfter bemirtfdjaftet merben, gu
einem attgeuteffeneit Beitrag an bie 23efofbungen ber ®reiSoberforfter
angehalten merben. Siefe ÜAafpahme fournit befannttid) heute bereits
in einigen Kantonen mit ©rfolg gur Anmenbung; eine allgemeine ?ie=

folguttg WefeS ^ringipS bürfte jebod; infolge ^epIenS ber gefetjlidjen
©runblagcit mandjcrortS noch ©djmierigfeiten bereiten.

3uteUung oon Abjunften.

Vorteile:
1. Sie Sätigfeit als Abjunft ift bie befte uitb gmecftnäjjigfte ©infütj*

rung beS jungen ^orftmanneS in bie ^ßrajiS;
2. ber Abjunft entlaftet bcn Dberförfter bnrd) bie Ausführung be=

ftimmter i£>nt gugemiefener Arbeiten, fo befonberS auf bem ©ebiet ber

^orfteinrichtung, ferner aud) bei ^rojettaufnahmen, S3ureauarbeiten ttftt).

A a ch t e i I e :

1. Sic ©ntlaftung beS DberförfterS ift nidjt eine DoIIftänbige, ba

er ^ehrmeifter beS Abjuntten ift unb für feine AuSbilbung oerantroort*
lieh bleibt;

2. bie Arbeitsteilung groifchen Dberförfter unb Abjunft ift oft nidjt
leicht burdjguführen. Ser Abjunft foil nidjt Arbeit leiften, melche int
©runbe genommen ©ache beS unteren gorftperfonalS ift; er foH aber
ebenfomenig nur biejenige Arbeit gugemiefen erhalten, mit mefcher ftd)
ber Dberförfter perfönfid) meniger gern befaßt ; ber Abjunft barf nid;t
put „Dfficeburfchen" beS « office forestier » begrabiert loerben.

Schaffung oon felbftänbigen ©emeiitbeforftoeiroaltungen.

Vorteile:
1. SaS ©hftem eines eigenen gorftbermafterS für ein retatio fleineS,

beftimmt abgegrenztes Arbeitsgebiet bietet bie befte ©ernähr pr ©r=

reidhung beS JgöchftgrabeS einer inteitfiben $emirtfd;aftung. Ser ©e~

meinbeoberförfter läuft niept ©efahr, burd) i^nanfpruchnahme auf gapl-
reichen berfdjiebenen ©ebieten feine AröeitSfraft gu gerfplittern.

2. Sanf enger $üt)Iung mit feiner ©emeinbe fennt er beren 23e=

bürfniffe genau unb öermag benfelben leichter burch geeignete üAafj-

nahmen gn entfpredjen.
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2. die Autonomie der Gemeinden erfährt eine gewisse Beschränkung;
3. die praktische Ausbildung und die Verwendung des forstlichen

Nachwuchses ist kaum möglich, jedenfalls aber bedeutend schwieriger als
bei dem System der Zuteilung von Forstadjunkten.

Dem ersterwähnten Nachteil, der Belastung der Staatskasse, kann

allerdings dadurch begegnet werden, daß die Gemeinden, deren Wal-
düngen nunmehr ganz durch den Oberförster bewirtschaftet werden, zu
einem angemessenen Beitrag an die Besoldungen der Kreisoberförster
angehalten werden. Diese Maßnahme kommt bekanntlich heute bereits
in einigen Kantonen mit Erfolg zur Anwendung; eine allgemeine Be-

folgung dieses Prinzips dürfte jedoch infolge Fehlens der gesetzlichen

Grundlagen mancherorts noch Schwierigkeiten bereiten.

Zuteilung von Adjunkten.

Vorteile:
1. Die Tätigkeit als Adjunkt ist die beste und zweckmäßigste Einfüh-

rung des jungen Forstmannes in die Praxis;
2. der Adjunkt entlastet den Oberförster durch die Ausführung be-

stimmter ihm zugewiesener Arbeiten, so besonders auf dem Gebiet der

Forsteinrichtung, serner auch bei Projektausnahmen, Bureauarbeiten usw.

Nachteile:
1. Die Entlastung des Oberförsters ist nicht eine vollständige, da

er Lehrmeister des Adjunkten ist und für seine Ausbildung verantwort-
lich bleibt;

2. die Arbeitsteilung zwischen Oberförster und Adjunkt ist oft nicht
leicht durchzuführen. Der Adjunkt soll nicht Arbeit leisten, welche im
Grunde genommen Sache des unteren Forstpersonals ist; er soll aber
ebensowenig nur diejenige Arbeit zugewiesen erhalten, mit welcher sich

der Oberförster persönlich weniger gern besaßt; der Adjunkt darf nicht
zum „Officeburschen" des « okkies korestior » degradiert werden.

Schaffung von selbständigen Gemeindcforstoerwaltungen.

Vorteile:
1. Das System eines eigenen Forstverwalters für ein relativ kleines,

bestimmt abgegrenztes Arbeitsgebiet bietet die beste Gewähr zur Er-
reichung des Höchstgrades einer intensiven Bewirtschaftung. Der Ge-

meindeoberförster läuft nicht Gefahr, durch Inanspruchnahme auf zahl-
reichen verschiedenen Gebieten seine Arbeitskrast zu zersplittern.

2. Dank enger Fühlung mit seiner Gemeinde kennt er deren Be-
dürfnisse genau und vermag denselben leichter durch geeignete Maß-
nahmen zu entsprechen.
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a cß t c i I c :

Qebe üßeubilbung einer eigenen ©emcinbeforftbermattung bringt
bem SantonSobcrforftamt bermeßrte Arbeit. «Statt einer getuiffen 2In=

Zaßl gleichartig organifierter gorftfreife hefteten neben biejen noch fa
nnb fo biete ©jtragebilbe. 9?id;t nur liegt in ber Vermehrung ber 3aßt
ber bireft nnterftetlten gorftämter altein eine ©rfd;mcrurtg, fonbern
erfahrungsgemäß hält eS aud; fdßmerer, gemiffe allgemein als notmenbig
erachtete SJiaßnaßuteu bei ben oft fich nod; recht fetbftänbig borfoinmem
ben unb auf if;rc Unabhängigfeit ßoeßenben ©emeinben bureßzufeßen.

3cß feße hierbei als felbftoerftänbtid; borauS, baß bie ©emeinbe«

forftbermattungen nießt etma ben SreiSforftämtcrn, fonbern bireft bem

SantonSobcrforftamt unterftettt finb. Scr ©emeinbeoberförfter ßal ben

glcid;cn 2tuSbitbungS= unb Bkrbcgang mic ber SreiSoberförftcr; feine
mießtigfte forfttieße Betätigung ftimmt mit berjenigeu beS SteiSobcr>

förftcrS überein. 9J?it ber Unterteilung beS ©cmeinbeoberforfterS unter
ben SreiSobcrförfter ift bie ©efaßr ber Schaffung eines Çorftbeamteu
picitcn ©rabcS berbunben. SaS muß aber bermieben merben, unb

Ztoar nid;t nur in bcred;tigtcm ^rrtereffe unferer Söllegen, fonbern unt
ber Sache fetbft mitten. Sic Soorbination bon SreiSoberförftcr unb ©e=

meinbeoberförfter muß fa;on einer einheitlich georbneten ©cfdjäftSbe-

ßanblung megen burd;gcfiihrt merben, befonbcrS aber and; bc&hnlb,
bamit bie SreiSoberförftcr burd; bie Bitbung bon felbftdnbigcu ©e-

meinbcforftbermattungen tatfäcf)ticf; enttaftet merben.

Sie in unfern fcßmeizerifißcn Berhättniffen burd; mannigfache Um-
ftänbe begrünbeten, bon Santon gu Sani on befteßenben Unterfchiebe,
nid;t guteßt aber auch ber oft reißt beuttieß betonte ©runbfaß ber San-
tonSßoßcit, taffen eS als auSgefcßtoffen erfd;eincn, eine einheitliche
tïîormat-Drganifation aufpftetten. ©ine $orbcrung barf jebod; moßt
als allgemein gültig anerfannt merben, biejeuige nämlich, bie einem

Dberförftcr zugemutete Arbeits I a ft in einem richtigen Verhältnis fteßc

Zu feiner Arbeits f r a f t. Siefc ^orbcruug läßt fid; moßt am beften

Zum Busbrud bringen in bem © runbfaß : „Ser ^orftfvciS foft in feiner
^uSbeßnung fo bemeffen fein, baß ber Dberförfter bie ißm auftiegenben
Bfticßten gut zu erfiitten bermag." MerbingS ruft biefc ^orberung
fofort einer anberit, berjenigeu nämtieß, baß ber fyorftfreiS aber aueß

nicßt fo ftein fein barf, baß in normalen Berßältniffen bie 3trbeitS!raft
beS DberförfterS nießt bolt in 9tnfßrud; genommen mirb. 5tuf biefe

^orberung näßer einzutreten, mirb fid) fßätcr noeß ©etegenßeit bieten.

Betrachten mir bie ßcute befteßenben, boit Santon zu Santon reißt
erßebtiißen, ja zum Seit auffattenben Untcrfcßiebe in ber ©roßc ber

^orftfreife etmaS näßer.

3tt ber nacßfolgenbcn ©cgenüberftettung reiße icß bie $orftfreife
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Nachteile:

Jede Neubildung einer eigenen Gemeindeforstverwaltung bringt
dem Kantonsoberforstamt vermehrte Arbeit. Statt einer gewissen An-
zahl gleichartig organisierter Forstkreise bestehen neben diesen noch so

und so viele Extragebilde. Nicht nur liegt in der Vermehrung der Zahl
der direkt unterstellten Forstämter allein eine Erschwerung, sondern
erfahrungsgemäß hält es auch schwerer, gewisse allgemein als notwendig
erachtete Maßnahmen bei den oft sich noch recht selbständig vorkommen-
den und auf ihre Unabhängigkeit pochenden Gemeinden durchzusetzen.

Ich setze hierbei als selbstverständlich voraus, daß die Gemeinde-

sorstverwaltungen nicht etwa den Kreissorstämtern, sondern direkt dem

.Kantonsoberforstamt unterstellt sind. Der Gemeindeoberförster hat den

gleichen Ausbildungs- und Werdegang wie der Kreisoberförster; seine

wichtigste forstliche Betätigung stimmt mit derjenigen des Kreisober-
försters überein. Mit der Unterstellung des Gemeindeobersörsters unter
den Kreisoberförster ist die Gefahr der Schaffung eines Forstbeamten
zweiten Grades verbunden. Das muß aber vermieden werden, und

zwar nicht nur in berechtigtem Interesse unserer Kollegen, sondern um
der Sache selbst nullen. Die Koordination von Kreisoberförster und Ge-

meindeoberförster muß schon einer einheitlich geordneten Geschäftsbe-

Handlung wegen durchgeführt werden, besonders aber auch deshalb,
damit die Kreisoberförster durch die Bildung von selbständigen Ge-

meindeforstverwaltungen tatsächlich entlastet werden.

Die in unsern schweizerischen Verhältnissen durch mannigfache Um-
stände begründeten, von Kanton zu Kanton bestehenden Unterschiede,
nicht zuletzt aber auch der oft recht deutlich betonte Grundsatz der Kan-
tonshoheit, lassen es als ausgeschlossen erscheinen, eine einheitliche
Normal-Organisation auszustellen. Eine Forderung darf jedoch wohl
als allgemein gültig anerkannt werden, diejenige nämlich, daß die einem

Oberförster zugemutete Arbeitslast in einem richtigen Verhältnis stehe

zu seiner Arbeitskraft. Diese Forderung läßt sich wohl am besten

zum Ausdruck bringen in dem Grundsatz: „Der Forstkreis soll in seiner
Ausdehnung so bemessen sein, daß der Oberförster die ihm aufliegenden
Pflichten gut zu erfüllen vermag." Allerdings ruft diese Forderung
sofort einer andern, derjenigen nämlich, daß der Forstkreis aber auch

nicht so klein sein darf, daß in normalen Verhältnissen die Arbeitskraft
des Oberförsters nicht voll in Anspruch genommen wird. Auf diese

Forderung näher einzutreten, wird sich später noch Gelegenheit bieten.

Betrachten wir die heute bestehenden, von Kanton zu Kanton recht

erheblichen, ja zum Teil auffallenden Unterschiede in der Größe der

Forstkreise etwas näher.

In der nachfolgenden Gegenüberstellung reihe ich die Forstkreise
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eitrig nacf) ihrer 2SaIbf£äcf)e ein, mobei id) mir roorjl bemußt Bin, baf>

neben ber fläche nod) anbere ^aftoren mitfpredfjen.

fyorftfreiö

Sßalbftöcbe

(Staats-
lonlb

©enicinbe*
lualb

Srionh
tonlb

STotat

ha ha ha ha

Steffin IV 124 16059 1.212 17.395

©raubiinben XII — 14.557 1.012 15.569

Sent VI 826 870 12.908 14.604

fiugetn III 1287 814 10.023 12.121
@t. ©ade« III 468 8.206 2.083 10.757

Sern VII 2168 3.772 3.025 8.965

3iirid) III 904 637 7.151 8.692

©olothurn III 532 5.461 1.870 7.863

3üvid) V 385 4.042 2.739 7.166
SBanbt XI 1198 2 659 2^03 6.560

SBnabt VIII 281 2.027 1.466 3.774

$reiburg V 192 2.066 805 3.063

Neuenbürg VI 324 685 1.856 2.865

@oIott)urn I 202 2.039 ooCO 2.541

Acuenburq II 323 1.962 — 2.285

^n biefer SufammenftellMtg fatten mot)l iit erftcr üinie bie großen
Serfdhiebcntjeiten in ber Sotalmalbflädje auf; mir benterlen Abftufungett
oon 17.395 ha bis 2285 ha 23efonberS bemerlenSmert finb fobann
namentlich auch bie Unterfdjiebe in ben SBefifjeShcrhältniffen, morauf ict)

nod) gurûcfïomnten merbe.
©ine ©inreitjung itnb SBiirbigung ber ^orftfreife einzig nact) ihrer

Sotalmalbflädje märe unbebingt irrefütjrenb, id; miebertjole, baß anbere

Jaltoren noch hon gattg bebeutenbem ©influß finb. $on foldjen finb
gu ermähnen :

1. SD i e geograplnfdje i^age.
©in ©ebirgSforftïreiS ftettt ohne ^^eifel gang anbere Anfbrüdje an

bie SeiftungSfäljigfeit beS DberförfterS, als ein gleich großer ®retS int
flachen

2. SD i e fommnnitationen.
Sie Ausübung ber SDätigfcit beS DberförfterS ift ftarl bebingt bitrd)

bie gur Verfügung ftehenben $8erïehrSmitteI — 33at)n= unb ^oftauto*
Serbinbimgen, gut fahrbare ©trafen, bie SDiöglichfeit ber ®enü|ung
eines Automobils gu SDienjtfahrten ufm.
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einzig nach ihrer Waldfläche ein, wobei ich mir wohl bewußt bin, daß
neben der Fläche noch andere Faktoren mitsprechen.

Forstkreis

Waldflüche

Staats-
Wald

Gemeinde-
Wald

Privat-
Wald Total

ds. da Ka Ns.

Tessin IV 124 16059 1.212 17.395

Graubünden Xll — 14.557 1.012 15.569

Bern VI 826 870 12.908 14.604

Luzcin III 1287 814 10.023 12.121

St. Gallen III 468 8.206 2083 10.757

Bern VII 2168 3.772 3.025 8 965

Zürich III 904 637 7.151 8.692

Solothnrn III 532 5.461 1.870 7.863

Zürich V 385 4.042 2.739 7.166

Wandt Xl 1198 2 659 2M3 6.560

Wandt VIII 281 2.027 1.466 3.774

Freiburg V 192 2.066 805 3.063

Neucnburg VI 324 685 1.856 2.865

Solothurn I 202 2.039 300 2.541

Neuenburq II 323 1.962 2.285

In dieser Zusammenstellung fallen wohl in erster Linie die großen
Verschiedenheiten in der Totalwaldfläche auf; wir bemerken Abstufungen
von 17.395 Im bis 2285 Im! Besonders bemerkenswert sind sodann

namentlich auch die Unterschiede in den Besitzesvcrhältuissen, worauf ich

noch zurückkommen werde.
Eine Einreihnng und Würdigung der Forstkreise einzig nach ihrer

Totalwaldfläche wäre unbedingt irreführend, ich wiederhole, daß andere

Faktoren noch von ganz bedeutendem Einfluß sind. Von solchen sind

zu erwähnen:

1. Die geographische Lage.
Ein Gebirgsforstkreis stellt ohne Zweifel ganz andere Ansprüche au

die Leistungsfähigkeit des Oberförsters, als ein gleich großer Kreis im
flachen Lande.

2. Die Kommunikationen.
Die Ausübung der Tätigkeit des Oberförsters ist stark bedingt durch

die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel — Bahn- und Postauto-
Verbindungen, gut fahrbare Straßen, die Möglichkeit der Benützung
eines Automobils zu Dienstfahrten usw.
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3. S) c r 23 e f i p e » ft a n b.

Geitaus bcrt größten ©influfj auf bie Slrbeitêlaft I;at bie 3u|am=
mertfetutng be§ gorfttreifeê nad; 23efif}e§!ategorien. (£ê ift nid;t gleid;=
giïttig, ob ber $orftfrei§ in ber §auptfad;e öffentlichen SSalb ober

^rioatmalb aufweift, ftellt bod; ber öffentliche 2Balb ganj anberc 2ln=

fprücpe an bie 2lrbeit§Ieiftung be§ OberförfterS al§ ber ^ribatwalb; in
tetjtcrcm tonnen bie mehr forftpolipilicpen ©paraïter tragenben öblie=
genheiten pm größten Seil burcp ba§ untere gorftperfonal erfüllt Wer=

ben, toäl;renb ber öffentliche SÖalb bie ^?erförilic^e 2lrbeit be§ Dber=

förfters oerlangt, 3n öer nachftchcnbcn Sabellc finb einige ^orftlreifc
mit ähnlicher ïtusbepnung, aber mit fehr oerfd)iebeneit Vcfitjeebcrpälts
niffen gnfammengeftellt.

fyorftfreiS
Sotol

Sßalbflädje

öffentlidher SBnlb
@taat8= uab

©cmeinbetoalb

Vrtbnh
tonlb

ha ha ha.

1. @t. ©allen III 10.757 8674 2 083
Vern VI 14.604 1696 12.908

2. Vera VII 8.965 5940 3.025

3üricp V 8.692 1541 7.151

3. Neuenbürg VI 2.865 1009 1.856

©olotpum I 2 541 2241 300

©ang abgcfchen oon anbern ihren ©ittfluß geltenb ntachenben Ur-
facpcit, tanu fein 3^cifcl beftepen, baß ber runb 4000 ha mehr 2öalb=

fläche aufmeifenbc berttifepe gorftlrei§ mit 1700 ha öffentlichem 2BaIb

leichter 51t bewirtfepaften ift al§ ber 7000 ha mehr öffentlichen 2Balb

entl;altenbe fÇorftïreiê III ©t. ©allen. Dagegen ftellt ber bcrnifd;e fyorft=
freiê VII bei ungefähr gleich großer Sotalwalbfläcpe entfehieben höhere
ülnfprücpe au ben Obcrförftcr als ber prajerifepe ftreiê V. 23on ben

im britten Veifpiel angeführten, moI;l beibe aïê fehr ïleirt p bepicp=
nenben gorftfreifen, beanfpruept ficher ber foIothurnifd;c feinen öber*
förfter hoppelt fo ftar! al§ ber ncucnburgifd;c.

3m ganzen finb unfere fcpweijerifchen ^yorftïreife entfehieben noch

5U grofe. ^nöeffen barf bei ber Vermehrung ber Streife ein meitcrer

Hmftanb niept auper ad)t gclaffen merben, bie SBirtfcpaftlicpteit. (Sine

öffentliche Verwaltung mup genau fo wie ein ^riöatbetrieb Itnlofteu
unb ©rtrag gegeneinauber abwägen. Sine §öcpftteiftung tann uidjt
erreid)t werben, wenn baê ißerfonal überlaftet ift, unb ebenfo ïattn ein

allp gaplreicpeê, nicht öollbefdpäftigtes Vcrfonal bas ©rrcicpcit ber pö<hft=

möglichen Seiftung oerhinbern. Der ^ßriöatbetrieb wirb benjenigen
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3. Der B e s i tz e s st a n d.

Weitaus den größten Einfluß auf die Arbeitslast hat die Zusam-
mensetzung des Forstkreises nach Besitzeskategorien. Es ist nicht gleich-
gültig, ob der Forstkreis in der Hauptsache öffentlichen Wald oder

Privatwald ausweist, stellt doch der öffentliche Wald ganz andere An-
sprüche an die Arbeitsleistung des Oberförsters als der Privatwald; in
letzteren! können die mehr forstpolizeilichen Charakter tragenden Oblie-
genheiten zum größten Teil durch das untere Forstpersonal erfüllt wer-
den, während der öffentliche Wald die persönliche Arbeit des Ober-
försters verlangt. In der nachstehenden Tabelle sind einige Forstkreise
mit ähnlicher Ausdehnung, aber mit sehr verschiedenen Besitzesvcrhält-
nissen zusammengestellt.

Forstkreis
Total

Waldfläche

öffentlicher Wald
Staats- und

Gemeindewald

Privat-
Wald

da Na ka.
1. St. Gallen III 10.757 8674 2 083

Bern VI 14.604 1696 12.908

2. Bern VII 8.965 5940 3.025

Zürich V 8.692 1541 7.151

3. Neuenburg VI 2.865 1009 1.856

Solothurn I 2 541 2241 300

Ganz abgesehen von andern ihren Einfluß geltend machenden Ur-
fachen, kann kein Zweifel bestehen, daß der rund 4000 Im mehr Wald-
fläche aufweisende bernische Forstkreis mit 1700 im öffentlichen! Wald
leichter zu bewirtschaften ist als der 7000 lla mehr öffentlichen Wald
enthaltende Forstkreis III St. Gallen. Dagegen stellt der bernische Forst-
kreis VII bei ungefähr gleich großer Totalwaldfläche entschieden höhere
Ansprüche an den Oberförster als der zürchcrische Kreis V. Von den

im dritten Beispiel angeführten, wohl beide als sehr klein zu bezeich-

nendcn Forstkreisen, beansprucht sicher der solothurnische seinen Ober-

förster doppelt so stark als der neuenburgische.

Im ganzen sind unsere schweizerischen Forstkreise entschieden noch

zu groß. Indessen darf bei der Vermehrung der Kreise ein weiterer
Umstand nicht außer acht gelassen werden, die Wirtschaftlichkeit. Eine
öffentliche Verwaltung muß genau so nne ein Privatbetrieb Unkosten
und Ertrag gegeneinander abwägen. Eine Höchstleistung kann nicht

erreicht werden, wenn das Personal überlastet ist, und ebenso kann ein

allzu zahlreiches, nicht vollbeschäftigtes Personal das Erreichen der höchst-

möglichen Leistung verhindern. Der Privatbetrieb wird denjenigen
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3meig bed Gefdjäfted, ber ihm bie ftd^crftcn Ginnahinen berfprid;t,
bcfonberd gut nudbauen, Gilt biefe gorbcrung für bic gorftmirtfdjaft
uid;t ebenfogut Hub melched finb nun f)ier bie Gebiete, meldfe auf bie

Sîenbite non cntfdjeibenbeut Ginfluß finb Dod; ficher bie Pflege bed

SSalbed, ber SBalbbau alfo, unb bie üßermertung feiner fjkobufte, mit
einem SSort, bie S3emirtfd)aftung. Söirtfdjafter ift aber, unb foff cd fein,
ber Dberförfter. Sterben burd; cntfßrcdjenbe Umgrenzung ber gorftfreife
SSerpItniffe gefefjaffen, in meieren beut Dberförfter Gelegenheit geboten

mirb, ben gefantten öffentlichen SBalb ebenfo intenfiö zu bemirlfdfaften,
mie ed heute bielcrortd nur für ben Staatdmalb ber galt ift; mirb aber

anberfeitd bafür (Sorge getragen, baff ber Dberförfter mirtlid) boffbe-

fdjäftigt ift, bann bürfte bie befte Garantte oorliegen, baff Unïoften unb

Grtrag miteinanber richtig in Ginflang ftehen.
Gd ift felbftücrftänblid;, baß and; bei größter Ginfid;t unb bei beftem

äöiffeu nie ^erhältniffe gefdjaffen merben tonnen, meldjc fortbauernb
atien 2lnfhrüd)en geredet bleiben, 3u jebent gorftfreid merben fid; bon
3cit zu 3ed außerorbentliche Arbeiten ergeben, bie bad beftaudge*
gtichcnc GIeid;gemid;t gtuifejen SIrbeitdfraft bed Dberförfterd unb 2Ir-
beitdlaft empfinblitf) ftörcit. ©oben burd; beren Grlcbigung bic übrigen
Aufgaben bed Dberförfterd nid;t zu ftart in 9JtitIcibenfd)aft gezogen
merben, fo ift bie 3uteilung einer §ilfdfraft notmenbig. Diefe §ilfd-
fräftc finben fief) in unferem forfttid;en ^ungmuchd. Die ©ermenbung
unferer jungen Kollegen atd $orftabjunfte bringt ihnen einerfeitd bie

ermünfcf)te fefte 5Infteffung im gmrftbienft, fie bietet zubem aber aud;
bie befte Gelegenheit zu praftifeßer Sludbilbung. SBirb ber Grunbfaß
aid richtig anertannt, bag bem Dberförfter nur bann ein ^orftabjuntt
Zugeteilt mirb, menu außcrorbentlidfe Arbeiten bied aid notmenbig
erfd;cinen laffen, itnb baff nid;t einzelne $orftfreife ftänbig einen Slb-

fünften I;uben — bied mürbe unzmeifelhaft zu bem Sdjtuffe bered;tigen,
baß ber betreffenbe $or)tfreid zu groß ift — bann mirb bamit auch ^
fiejerfte Grtmblage gefdjaffen für eine oielfeitige Sludbilbung ber \Hb=

fünften unb bafür, baß ber junge fünmärter auf fpäter frei merbenbe

Stellen bie berfchiebcnartigeit SBerljältniffe feined Sfantond am gri'tnb=

licjftcn fcnncnlernt.
Gin 3Bort nod; zu ber Söilbung Don felbftänbigcn Gemeinbeforft-

bermaltungen. Die für bie ftaatlid;cn fyorftfreife aufgefteHten Grunbfäßc
gelten « cum grano salis » aud; hier. 3Iud; hier fuuu ed ein „guöiel"
unb ein „zumenig" geben. Soraudzufdfidcit iff, baß bie üBcanfprudfung
bed Gemcinbeoberförfterd gegenüber berfenigen bed $rcidoberförfterd
enger umgrenzt ift. Der Gemcinbcoberförfter ift frei bon ben betn Sfreid*

oberförfter zufommenben Aufgaben affgemein forftpolizeilidfcr uitb forft-
politifdjer fffatur; feine 9Irbeitdfraft gehört ganz einem einzigen abge-
runbeten fffrbeitögebief; bie Grrcichbarfcit feiner Salbungen ift in ben
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Zweig des Geschäftes, der ihm die sichersten Einnahmen tierspricht,
besonders gut ausbauen. Gilt diese Forderung für die Forstwirtschaft
nicht ebensogut? Und welches sind nun hier die Gebiete, welche auf die

Rendite oon entscheidendem Einfluß sind? Doch sicher die Pflege des

Waldes, der Waldbau also, und die Verwertung seiner Produkte, mit
einem Wort, die Bewirtschaftung. Wirtschafter ist aber, und soll es sein,

der Oberförster. Werden durch entsprechende Umgrenzung der Forstkreise

Verhältnisse geschaffen, in welchen dem Oberförster Gelegenheit geboten

wird, den gesamten öffentlichen Wald ebenso intensiv zu bewirtschaften,
wie es heute vielerorts nur für den Staatswald der Fall ist; wird aber

anderseits dafür Sorge getragen, daß der Oberförster wirklich vollbe-

schäftigt ist, dann dürfte die beste Garantie vorliegen, daß Unkosten und

Ertrag miteinander richtig in Einklang stehen.

Es ist selbstverständlich, daß auch bei größter Einsicht und bei bestem
Willen nie Verhältnisse geschaffen werden können, welche sortdauernd
allen Ansprüchen gerecht bleiben. In jedem Forstkreis werden sich von
Zeit zu Zeit außerordentliche Arbeiten ergeben, die das bestausge-
glichene Gleichgewicht zwischen Arbeitskraft des Oberförsters und Ar-
beitslast empfindlich stören. Sollen durch deren Erledigung die übrigen
Aufgaben des Oberförsters nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen
werden, so ist die Zuteilung einer Hilfskrast notwendig. Diese Hilfs-
kräfte finden sich in unserem forstlichen Jungwuchs. Die Verwendung
unserer jungen Kollegen als Forstadjunkte bringt ihnen einerseits die

erwünschte feste Anstellung im Forstdienst, sie bietet zudem aber auch

die beste Gelegenheit zu praktischer Ausbildung. Wird der Grundsatz
als richtig anerkannt, daß dem Oberförster nur dann ein Forstadjnnkt
zugeteilt wird, wenn außerordentliche Arbeiten dies als notwendig
erscheinen lassen, und daß nicht einzelne Forstkreise ständig einen Ad-
funkten haben — dies würde unzweifelhaft zu dem Schlüsse berechtigen,
daß der betreffende Forstkreis zu groß ist — dann wird damit auch die

sicherste Grundlage geschaffen für eine vielseitige Ausbildung der Ad-
junkten und dafür, daß der junge Anwärter auf später frei werdende

Stellen die verschiedenartigen Verhältnisse seines Kantons am gründ-
lichsten kennenlernt.

Ein Wort noch zu der Bildung von selbständigen Gemeindeforst-
Verwaltungen. Die für die staatlichen Forstkreise aufgestellten Grundsätze
gelten « oum »rano salis » auch hier. Auch hier kanu es eiu „zuviel"
und ein „zuwenig" geben. Vorauszuschicken ist, daß die Beanspruchung
des Gemeindeoberförsters gegenüber derjenigen des Kreisoberförstcrs
enger umgrenzt ist. Der Gemeindeoberförster ist frei von den dem Kreis-
oberförster zukommenden Aufgaben allgemein forstpolizcilicher und forst-
politischer Natur; seine Arbeitskraft gehört ganz einem einzigen abge-
rundeten Arbeitsgebiet; die Erreichbarkeit seiner Waldungen ist in den
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meiften gälten gang bebcutenb beffer, bic ^Salbungen pbciit beffer arton-
biert ufw.

(Sin Ueberbtitf über bie ßcute befteßenben ©emeinbeforftöerroaltun*
gen gcxgt ebenfalls reeßt erßeblicßc Unterfcßiebc in ißrer ©röße. Unter
ben 55 Verwaltungen finben fieß foteße twn 4840 h;i nnb 3522 ha,
bagegen aud) foteße twit nur 320 ha urtb 278 ha. Vie fert unb 3*wrge
im gleichen AuSfteltutigSgelt Vei berfdjiebenen großem Verwaltungen
fteßen attcrbingS gwei Beamte im Dicnft. Die großen ttnterfcßiebe in
ber ©röße gwittgen gu einer fritifeßen Prüfung. Das über bie ©röße
ber staatlichen ^orftïreife ©efagte gilt auaj gier, $ür bie Vtlbutrg einer
©emcinbeforftberwaltung ift aber bie fÇorberung ber 3Birtfd)aftticß!eit
noef) bcfonberS maßgebenb. Das buret) bie (Srricßtitrtg einer eigenen ted)-
rtifeßen Verwaltung ergiette VHrtfcßaftSergcbttiS muß bie bermeßrten
Auslagen rechtfertigen, b. ß. es muß infolge ber Verbtffcrung ber 33c-

mirtfd)aftung eine atlmäßticß fühlbare (Srßößung ber Acitbitc feftgeftettt
werben fönnen. DaS bebingt in erfter Sinic, baß bie ArbeitSïraft bcS

DberförfterS nicht nur teilwcijc, fonberu uoü beanfprudjt wirb. Daß
bies irt Verwaltungen mit weniger als 1000 ha SSatbbefrß uießt ber

^att fein biirfte, wirb fauut beftritten werben fönneu. (Ss barf babei

alterbingS uießt bergeffert werben, baß itt Heineren fÇorftbermaltungen
beut Qberförfter and) tiod) anbere Arbeitsgebiete gugewiefen werben,
wie nantentlid) bie Verwaltung bon Domänen mtb attbereS nteßr. 3b-
fautmenfaffettb barf woßl bie Veßauptung aufgeftettt werben, baß eine

pjrorftbcrwattung bort nteßr als 3000 ha für einen einzigen Veamteu

entfeßieben ein „giibied" bebeutet, baß bagegen fotd)e unter 1000 ha

wirtfcßaftlicß nur bann guläfftg firtb, wenn beut Qberförfter neben ber

eigentlichen gorftberwattung noeß anbere Aufgaben überbunbeu finb.
Vorfteßenbe Ausführungen begießen fieß ßauptfäcßlicß auf biejettigett

©cmcinbeforftberwaltungen, )octcßc fid) auf eine einzige ©enteinbe be-

feßränfen. Aun befteßen aber bcfanntliöß atteß ©emeinbeforftberwaltun-
gen, itt welcßen berfdßiebenc ©emeinben gu einer Vcrwattungsgruppe
gufamntengefaßt firtb. A5ir finben fotd)e ©rupften befonbers im Danton
Vern, g. D. aber and) in £ugcrn, Aargau rtrtb ber 3£aabt. Da ift nun
feftgufteltcn, baß eine fotdje Verwaltung entfeßieben ßößere Anfprüdfe
an ben SBirtfößafter ftettt, als biefenige einer einzigen ©cnteiitbc. Die
©eßwierigfeit liegt weniger in ber eigentlichen Vewirtfcßaftung, obfdput
aud) ßier bie Degentralifation uub bie bamit berbrtnbenen weiteren (Snt-

fernurtgen ber Arbeitsprojeftc eine nicht gu untcrfcßäßenbc Aoftc fpie-
ten, atS bietmeßr itt ber Ütteßrgaßt ber Veßörben unb ber babureß
bewirften ©eßmerfäftigfeit beS Verwaltungsapparates. Weitere ©efaßren
entfteßert, wenn beim Attfcßluß neuer ©etneinben bie ©ruppe p groß
wirb, oßne aber noeß groß genug p fein, um eine Deituug 51t erlauben.
^ebenfattS oertiert eine foteße Verwaltung ißre (Sfiftcngbcrecßtigung,
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meisten Fällen ganz bedeutend besser, die Waldungen zudem besser arron-
diert usw.

Ein Ueberblick über die heute bestehenden Gemeindeforstverwaltun-
gen zeigt ebenfalls recht erhebliche Unterschiede in ihrer Größe. Unter
den 55 Verwaltungen finden sich solche von 4840 îm, und 3522 da,
dagegen auch solche von nur 320 da und 278 da. Riesen und Zwerge
im gleichen Ausstellungszelt! Bei verschiedenen größern Verwaltungen
stehen allerdings zwei Beamte im Dienst. Die großen Unterschiede iu
der Größe zwingen zu einer kritischen Prüfung. Das über die Größe
der staatlichen Forstkreise Gesagte gilt auch hier. Für die Bildung einer
Gemeindesorstverwaltung ist aber die Forderung der Wirtschaftlichkeit
noch besonders maßgebend. Das durch die Errichtung einer eigenen tech-

nischen Verwaltung erzielte Wirtschaftsergebnis muß die vermehrten
Auslagen rechtfertigen, d. h. es muß infolge der Verbesserung der Bc-
wirtschaftung eine allmählich fühlbare Erhöhung der Rendite festgestellt

werden können. Das bedingt in erster Linie, daß die Arbeitskraft des

Oberförsters nicht nur teilweise, sondern voll beansprucht wird. Daß
dies in Verwaltungen mit weniger als 1050 üa Waldbesitz nicht der

Fall sein dürfte, wird kaum bestritten werden können. Es darf dabei

allerdings nicht vergessen werden, daß in kleineren Forstverwaltnngen
dein Oberförster auch noch andere Arbeitsgebiete zugewiesen werden,
wie namentlich die Verwaltung von Domänen und anderes mehr. Zu-
sammenfassend darf wohl die Behauptung aufgestellt werden, daß eine

Forstverwaltung von mehr als 3000 lm, für einen einzigen Beamten

entschieden ein „zuviel" bedeutet, daß dagegen solche unter 1000 na

wirtschaftlich nur dann zulässig sind, wenn dem Oberförster neben der

eigentlichen Forstverwaltung noch andere Ausgaben überbundeu sind.

Vorstehende Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf diejenigen
Gemeindeforstverwaltungen, welche sich auf eine einzige Gemeinde be-

schränken. Nun bestehen aber bekanntlich auch Gemeindeforstverwaltun-
gen, in welchen verschiedene Gemeinden zu einer Verwaltungsgruppe
zusammengefaßt sind. Wir finden solche Gruppen besonders im Kanton
Bern, z. T. aber auch in Luzern, Aargau und der Waadt. Da ist nun
festzustellen, daß eine solche Verwaltung entschieden höhere Ansprüche
an den Wirtschafter stellt, als diejenige einer einzigen Gemeinde. Die
Schwierigkeit liegt weniger in der eigentlichen Bewirtschaftung, obschon

auch hier die Dezentralisation und die damit verbundenen weiteren Ent-
fernungen der Arbeitsprojekte eine nicht zu unterschätzende Rolle spie-

len, als vielmehr in der Mehrzahl der Behörden und der dadurch
bewirkten Schwerfälligkeit des Verwaltungsapparates. Weitere Gefahren
entstehen, wenn beim Anschluß neuer Gemeinden die Gruppe zu groß
wird, ohne aber noch groß genug zu sein, um eine Teilung zu erlauben.
Jedenfalls verliert eine solche Verwaltung ihre Existenzberechtigung,
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îoenn fie einen Umfang annimmt, ber eë bent öberförfter oerunmöglid;t,
feine Xätigfeit alë Sirtfcpafter auszuüben uno it;n gmingt, gcmiffer-
maßen alë fprftinfpeftor mit einem großen Stab öon Untcrförftern
gu regieren. SSergeffen mir nid;t, baß e§ ineiftens nid;t bie unprobuf-
tiüftcn Salbungen iinb, für mcldjc ein eigener Dbcrförfter angcfteüt
mirb, üergcffen mir aber noch mcniger, baß meitgel;enbe malbbaulicße

Xritigfeit 51t bett tmrneßmftcn Pflichten beë ©cincinbcoberforfters gehört.

Diefc Abführungen berechtigen rnoßl gu ber $rage, ob felbftänbige
®emeinbeforftOermaltungen überhaupt mûnfd;enëmcrt finb. Aad; meinem
Dafürhalten gang gemiß. ©ê betrifft bicê in erfter iUnie bie ©cmeiitben
mit großem Salbbefiß; ein fotdher rechtfertigt ohne meitercs bie ©im
fteltung eineê eigenen gorftbcamtcn. ©obann bietet bie £3ilbung oon
©emeinbeforftöcrmaltungen heute oielerortë nod; bie einzige S0?öglicf)=

feit 511 einer intcnfiüen 33cmirtfd;aftung ber ©emetnbemalbungen. $d)
erinnere an bie bereite angeführten ©djmierigfeiten, meld;e einer 93er=

mebrung ber ftaattid;en fg-orftfreife entgegenftchcn. könnten biefe befei-

tigt merben, bann allerbingê mürbe ich uid;t gögerrt, 51: crflären, baß

bie S3ilbung Oon gorftfreifen, in meld;en ber ft'tcisobcrförfter tatfädjlicf)
Sirtfdjafter beë öffentlichen Salbeê ift, ber 33ilbnng oon ©emeinbe*

forftoermaltungen Oorgugieffcn ift. ^dh meine bamit, mohlüerftattbcn,
rtid;t ©emeinben mit fooiel Salbbcfiß, meldjer bie Aufteilung eincë

eigenen SBeamtcn üofl rcd;tfertigt, fottbern bie Heineren SSermaltungen
nnb bie auê mehreren ©emeinben gufammengefepten ©ruppen.

Senn id; mich uuf biefe menigen Darlegungen befdfrönft habe, fo

gefchal; cë in bem Oollcn SBcmußtfcin, baß bamit nur einige menige

Dunfte gur Diëfuffion geftcÏÏt merben fonnten. Sie fd;on cingattgë
ermähnt, fol! baë Referat lebiglich bie ©rurtblage 511 einer möglidhft

oielfeitigcn Auëfpracpe bilbcn.

Unter ben ^Begriff „Drganifation beë höhten pforftbienftcê" fallen
nod; eine gange Acif;e anberer fragen, fo ber 33ureaubctrieb, baë 3îert}=

uungëmcfctt, bie Umfdjrcibung beë $ompetengcnbereid;§ beë #orftöeam-
ten nad; oben itnb ttad; unten, unb tiid;t guleßt bie ûberauë mieptige

^rage beë unteren ^orftpcrfonalë.
©inc gu fruchtbaren Üorfd;Iägen fiü;renbe Abflärung faint nur burd;

eine Oon gasreichen Kollegen meitgehenb benüßte SPcinungeäußerung
erreicht merben. Daë ©tänbige Komitee ficht, loenn ich uid;t irre, Oor,
hiergu im £aufe beë Sinterë eine befonberc Dagmtg einguberufen. Senn
meine Abführungen bagu bienen fönnen, an biefer 3ufammenfunft bie

Auëfprachc in f^rluß gu bringen, fo bürften fie ihren 3mcd erfüllt Ipben.
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wenn sie einen Umfang annimmt, der es dem Oberförster verunmöglicht,
seine Tätigkeit als Wirtschafter auszuüben und ihn zwingt, gewisser-

maßen als Forstinspektvr mit einem großen Stab von Unterförstern
zu regieren. Vergessen wir nicht, daß es meistens nicht die unproduk-
tivsten Waldungen sind, für welche ein eigener Oberförster angestellt
wird, vergessen wir aber noch weniger, daß weitgehende waldbauliche
Tätigkeit zu den vornehmsten Pflichten des Gemeindeobcrsörsters gehört.

Diese Ausführungen berechtigen wohl zu der Frage, ob selbständige
Gemeindeforstverwaltungen überhaupt wünschenswert sind. Nach meinem
Dafürhalten ganz gewiß. Es betrifft dies in erster Linie die Gemeinden
mit großem Waldbesitz: ein solcher rechtfertigt ohne weiteres die Ein-
stellung eines eigenen Forstbeamten. Sodann bietet die Bildung von
Gemeindeforstverwalrungen heute vielerorts noch die einzige Möglich-
keit zu einer intensiven Bewirtschaftung der Gememdewaldungen. Ich
erinnere an die bereits angeführten Schwierigkeiten, welche einer Ber-
mebrnng der staatlichen Forstkreise entgegenstehen. Könnten diese besei-

tigt werden, dann allerdings würde ich nicht zögern, zu erklären, daß

die Bildung von Forftkreisen, in welchen der Kreisobersörster tatsächlich

Wirtschafter des öffentlichen Waldes ist, der Bildung von Gemeinde-

forstverwaltunaen vorzuziehen ist. Ich meine damit, wohlverstanden,
nicht Gemeinden mit soviel Waldbesitz, welcher die Anstellung eines

eigenen Beamten voll rechtfertigt, sondern die kleineren Verwaltungen
und die aus mehreren Gemeinden zusammengesetzten Gruppen.

Wenn ich mich auf diese wenigen Darlegungen beschränkt habe, so

geschah es in dem vollen Bewußtsein, daß damit nur einige wenige
Punkte zur Diskussion gestellt werden konnten. Wie schon eingangs
erwähnt, soll das Referat lediglich die Grundlage zu einer möglichst

vielseitigen Aussprache bilden.

Unter den Begriff „Organisation des höheren Forstdienstes" fallen
noch eine ganze Reihe anderer Fragen, so der Bureaubetrieb, das Rech-

nungswesen, die Umschreibung des Kompctenzenbereichs des Forstbeam-
ten nach oben und nach unten, und nicht zuletzt die überaus wichtige

Frage des unteren Forstpersonals.
Eine zu fruchtbaren Vorschlägen führende Abklärung kann nur durch

eine von zahlreichen Kollegen weitgehend bcnützte Meinungsäußerung
erreicht werden. Das Ständige Komitee sieht, wenn ich nicht irre, vor,
hierzu im Laufe des Winters eine besondere Tagung einzuberufen. Wenn
meine Ausführungeil dazu dienen können, an dieser Zusammenkunft die

Aussprache in Fluß zu bringen, so dürften sie ihren Zweck erfüllt haben.
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